Stadt KoIn

Die Oberbiirgermeisterin

Dreiundzwanzigste Satzung

zur Anderung der Satzung der Stadt Kéin vom 29. Juni 2001 iiber die Erhebung

eines
ErschlieBungsbeitrages

vom 28. Oktober 2024

- ABI StK 2001, S. 289, 2004, S. 106, S. 876, 2005, S. 640, 2006, S. 889, 2007, S. 576,
2009, S. 175, S. 1087, S. 1088, 2010, S. 1013, 2011, S. 1134, 2013, S. 141, 2014, S. 44,
S. 961, 2015, S. 514, 2017, S. 5, S. 461, 2019 S. 111, 2020, S. 491, 2021, S. 180, 2023,
S.277,2024, S.471 -

- Offentliche Bekanntmachung vom 29. November 2021, vom 13. Oktober 2022,
23. Oktober 2023, 08. November 2024 -

Der Rat der Stadt KoIn hat in seiner Sitzung am 01.10.2024 aufgrund des § 132 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. I S. 3634) in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeordnung des
Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/ SGV. NRW. 2023) - jeweils in der bei Erlass dieser
Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§1

Gegenstand der Satzung

Der ErschlieBungsbeitrag wird nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung
erhoben.

§2

Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen
(1) Beitragsfahig ist der ErschlieRungsaufwand fur:
1. Strallen, Wege und Platze, die der Erschlielfung von Grundstiucken dienen,
a) in durch Bebauungsplan festgesetzten Reinen Wohngebieten (WR),

Allgemeinen Wohngebieten (WA) und Besonderen Wohngebieten
(WB) bei Uberwiegend ein- und zweigeschossiger Bebauung bis

zu einer Breite von 14,00 m,
wenn sie beidseitig anbaubar sind

und

bis zu einer Breite von 10,00 m,

wenn sie einseitig anbaubar sind;

Seite 1 von 7



e
Stadt KoIn
Die Oberbiirgermeisterin
b) in durch Bebauungsplan festgesetzten Reinen Wohngebieten (WR),

Allgemeinen Wohngebieten (WA) und Besonderen Wohngebieten
(WB) bei Uberwiegend mehr als zweigeschossiger Bebauung bis

Zu einer Breite von 16,50 m,
wenn sie beidseitig anbaubar sind

und

bis zu einer Breite von 13,00 m,

wenn sie einseitig anbaubar sind;

c) in durch Bebauungsplan festgesetzten Mischgebieten (M),
Gewerbegebieten (GE) und Sondergebieten (SO) mit vergleichbarer
Nutzung bis zu einer Breite von 24,00 m,
wenn sie beidseitig anbaubar oder die erschlossenen Grundstiicke
gewerblich nutzbar sind
und
bis zu einer Breite von 17,50 m,
wenn sie einseitig anbaubar oder die erschlossenen Grundstticke
gewerblich nutzbar sind;

d) in durch Bebauungsplan festgesetzten Kerngebieten (MK),
Industriegebieten (Gl) und Sondergebieten (SO) mit vergleichbarer
Nutzung bis zu einer Breite von 32,00 m,
wenn sie beidseitig anbaubar oder die erschlossenen Grundstiicke
gewerblich nutzbar sind
und
bis zu einer Breite von 22,00 m,
wenn sie einseitig anbaubar oder die erschlossenen Grundsticke
gewerblich nutzbar sind.

Der ErschlieRungsaufwand fur Wendeanlagen ist insgesamt beitragsfahig.

2.  Mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen
(z.B. Wohnwege) in voller Breite;

Sammelstral3en bis zu einer Breite von 32,00 m;

Grunanlagen als Bestandteil der in den Ziffern 1 bis 3 genannten
ErschlieBungsanlagen

a) StralRenbegleitgrin bis zu einer Breite von 6,00 m;
und

b)  StraRenbdume bis héchstens ein Strallenbaum je 80 gm der nach Ziffern 1
bis 3 beitragsfahigen Flachen der Erschlielungsanlagen;

5.  GrlUnanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in den Ziffern 1 bis 3 genannten
ErschlieBungsanlagen sind, jeweils bis zu einer Flache von 10 % der nach § 5
ermittelten Verteilerwerte (Summe der Produkte aus den Grundstlcksflachen und
den Nutzungsfaktoren);

6. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

(2) Werden durch eine ErschlieBungsanlage im Sinne von Abs. 1 Ziffer 1 unter-
schiedliche Gebiete nach den Buchstaben a) bis d) erschlossen, so gilt flir die gesamte
ErschlieBungsanlage die Regelung mit der gréfiten Breite.

Seite 2 von 7



Stadt KoIn

Die Oberbiirgermeisterin

In Gebieten, fur die planungsrechtliche Festsetzungen uber die Art der baulichen oder
sonstigen Nutzung nicht bestehen, richtet sich die Bestimmung der Gebietsart im Sinne
von Abs. 1 Ziffer 1 nach dem Uberwiegenden Charakter der vorhandenen Bebauung
bzw. Nutzung. Im Ubrigen gilt Satz 1.

(3) Die in Absatz 1 Ziffer 1 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. Sie werden
ermittelt, indem die Flache der ErschlieBungsanlage durch deren Lange (Achse) geteilt
wird. Die Malde von Grinanlagen und von Immissionsschutzeinrichtungen, die
Bestandteil der Erschlielungsanlage sind, bleiben dabei unbertcksichtigt.

(4) Die in Absatz 1 Ziffer 4 a) genannte Breite wird ermittelt, indem die Flachen des
Straldenbegleitgrins durch die Lange (Achse) der ErschlieBungsanlage geteilt werden.

§3

Art der Ermittlung des beitragsfahigen Aufwandes

(1) Der beitragsfahige ErschlieBungsaufwand wird nach tatsachlichen Kosten ermittelt,
soweit fur den jeweiligen Herstellungszeitraum keine Einheitssatze fur die betroffenen
Teileinrichtungen im Verzeichnis der Einheitssatze nach § 3 Absatz 3 dieser Satzung
festgesetzt sind.

Bei der Festsetzung von Einheitssatzen wird der beitragsfahige ErschlieRungsaufwand
mit Ausnahme der StralRenbaume je Quadratmeter der Flache der ErschlieBungsanlage
ermittelt. Bei StralRenbaumen wird der beitragsfahige ErschlieBungsaufwand als
Einheitssatz je Baum ermittelt.

Zum beitragsfahigen Aufwand gehoéren auch Fremdkapitalkosten. Sie sind nicht
Bestandteil der Einheitssatzermittlung.

(2) Der fur Erschliefungsanlagen nach § 2 Abs. 1 Ziffer 1 Buchstaben a) bis d)
anzuwendende Einheitssatz ergibt sich nicht aus der hdchstzulassigen, sondern aus der
tatsachlichen Ausbaubreite. Diese Regelung gilt nicht, wenn die tatsachliche
Ausbaubreite die hochstzulassige Uberschreitet.

(3) Die zum Zeitpunkt der endgultigen Herstellung der ErschlieBungsanlagen, ihrer
Teileinrichtungen und Teile der Teileinrichtungen malRgebenden Einheitssatze ergeben
sich aus dem gemal} § 11 weitergeltenden ,Verzeichnis der Einheitssatze gemal § 3
Abs. 2 (Teil 1) und (Teil 2) der Erschliellungsbeitragssatzung vom 06. Juni 1988 sowie
dem Verzeichnis der Einheitssatze (Teil 3):

Einheitssatz fur Erschliellungsanlagen bzw. ihre Herstellungszeitraum
Teileinrichtungen nach § 2 Abs. 1 Ziffer(n) ab 01.01.2023
bis 31.12.2023
Euro/m?
22
1 bis 4 Strallenbeleuchtung
a) technische Leuchtstellen 10,44
b) dekorative Leuchtstellen 22,17

Die Verzeichnisse der Einheitssatze sind Bestandteil dieser Satzung.

Die bis zum Inkrafttreten der Satzung der Stadt KoIn Uber die Erhebung eines
ErschlielBungsbeitrages vom 17. Juli 1961 geltenden Regelungen bleiben unberihrt.
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§4
Anteil der Stadt am beitragsfahigen ErschlieBungsaufwand

Die Stadt tragt 10 % des beitragsfahigen Erschliefungsaufwandes.
§5

Verteilung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwandes

(1) Der nach den §§ 1 bis 4 ermittelte ErschlieBungsaufwand wird auf die erschlossenen
Grundstucke verteilt nach dem Verhaltnis der Grundstucksflachen zueinander. Dabei
wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundsticke nach Art und Mal}
berucksichtigt.

Soweit als Mal3stab der baulichen Nutzung das Vollgeschoss nach MalRgabe der
folgenden Bestimmungen zugrunde zu legen ist, gilt als solches jedes Geschoss, dessen
Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m Uber die Gelandeoberflache hinausragt und
das eine Hohe von mindestens 2,30 m hat. Ein gegenliber den Aullenwanden des
Gebaudes zurickgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) ist nur dann ein
Vollgeschoss, wenn es diese Hohe Uber mehr als zwei Drittel der Grundflache des
darunter liegenden Geschosses hat. Ein Geschoss mit geneigten Dachflachen ist ein
Vollgeschoss, wenn es diese Hohe Uber mehr als drei Viertel seiner Grundflache hat. Die
Hohe der Geschosse wird von Oberkante Ful3boden bis Oberkante Fuliboden der
daruberliegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflachen bis Oberkante Dachhaut
gemessen.

(2) Als Grundstucksflache im Sinne des Absatzes 1 gilt bei Grundsttcken innerhalb des
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes, der Festsetzungen Uber Art und Maf3 der
baulichen Nutzung trifft, die Flache, die hinter der im Bebauungsplan festgesetzten
Straldenbegrenzungslinie liegt und von der ErschlieBungsanlage erschlossen wird. Ist
keine StralRenbegrenzungslinie festgesetzt, ist die tatsachliche StralRengrenze
malfdgebend.

(3) Bei Grundstticken, fur die planungsrechtliche Festsetzungen Uber Art und Maf3 der
baulichen Nutzung nicht bestehen, gilt als Grundstucksflache im Sinne des Absatzes 1

a) die Flache zwischen der gemeinsamen Grenze der Grundstlcke und der
ErschlielBungsanlage und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden Linie.
Grundstucksteile, die lediglich die wegemalige Verbindung zur StralRe herstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grundstuckstiefe unberucksichtigt.

b) die Flache zwischen der Grundstiicksgrenze, die der ErschlieRungsanlage
zugewandt ist, und einer im Abstand von 40 m zu dieser Grundstuicksgrenze
verlaufenden Linie, wenn die Grundstlicke nicht an die Erschliefungsanlage
angrenzen.

Uberschreitet die tatsachliche bauliche oder gewerbliche Nutzung den Abstand nach
Buchstabe a) oder b), wird die Grundstucksflache auf der vollen Breite des Grundstiickes
bis zur hinteren Grenze dieser tatsachlichen Nutzung bertcksichtigt.

(4) Zur Berucksichtigung des unterschiedlichen Maldes der Nutzung wird die
Grundstucksflache (Abs. 2 und 3) mit folgenden Nutzungsfaktoren vervielfacht:

a) bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss mit 1,0
b) bei einer Bebaubarkeit mit 2 Vollgeschossen mit 1,3
c) bei einer Bebaubarkeit mit 3 Vollgeschossen mit 1,5
d) bei einer Bebaubarkeit mit 4 Vollgeschossen mit 1,65
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bei einer Bebaubarkeit mit 5 Vollgeschossen mit 1,75
bei einer Bebaubarkeit mit 6 Vollgeschossen mit 1,8
bei einer Bebaubarkeit mit mehr als 6 Vollgeschossen

zusatzlich je weiteres Vollgeschoss mit jeweils 0,05.

Bei Grundstlcken, deren Grundstiicksflachen aufgrund ihrer

besonderen Zweckbestimmung nicht oder nur zu einen

untergeordneten Teil mit Gebauden Uberdeckt werden kdnnen

bzw. Uberdeckt sind (z.B. Friedhofe, Sportplatze, Freibader,
Kleingartenanlagen) mit 0,3.

(5) Fur Grundstucke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt
sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a)

Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der hochstzulassigen Zahl der
Vollgeschosse. Ist eine hohere Zahl von Vollgeschossen vorhanden, so ist diese
zugrunde zu legen. Ist auch nur ein Vollgeschoss hoher als 3,50 m, so ist je
angefangene 3,50 m der gesamten Hohe aller Vollgeschosse ein Vollgeschoss zu
rechnen, mindestens jedoch die tatsachliche Zahl der Vollgeschosse.

Ist die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, jedoch die héchstzulassige
Gebaudehohe, gilt als Zahl der Vollgeschosse

- in Gewerbegebieten, Industriegebieten und in Sondergebieten mit
vergleichbarer Nutzung die festgesetzte Hohe geteilt durch 3,5

- in sonstigen Gebieten die festgesetzte Hohe geteilt durch 3,0.

Ist die hochstzulassige Gebaudehdhe uberschritten, wird die Zahl der
Vollgeschosse aus der tatsachlichen Gebaudehdhe ermittelt. Bruchzahlen werden
auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die
Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Ist eine grolere Baumasse vorhanden, gilt als
Zahl der Vollgeschosse die Baumasse geteilt durch die Grundstlicksflache geteilt
durch 3,5. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

(6) Fur Grundstlcke aulderhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder flr
Grundstucke, fur die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Gebaudehdhe
oder die Baumassenzahl nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

a)

Bei bebauten Grundsticken aus der Hochstzahl der vorhandenen Vollgeschosse.
Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht
feststellbar, wird je angefangene 3,50 m Hohe des Bauwerkes ein Vollgeschoss
zugrunde gelegt; bei Sakralbauwerken (z.B. Kirchen) maximal 2 Vollgeschosse.

Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstliicken aus der Zahl der auf den
Grundstuicken der ndheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen Vollgeschosse.

Bei Grundstlcken, auf denen keine oberirdische Bebauung zulassig ist, die aber
gewerblich genutzt werden konnen, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.

Bei Grundstlcken, die nur mit Einrichtungen der Strom-, Gas-, Tele-
kommunikations-, Wasserver- oder -entsorgung (z.B. Trafo, Gasregler, Sendemast,
Pumpstation, Druckerh6hungsanlagen) bebaut sind oder bebaut werden kdnnen,
wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.

Bei Grundstlucken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze zulassig oder
vorhanden sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.
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(7) Zur Berucksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die nach
Absatz 4 ermittelten Nutzungsfaktoren bei Erschlielungsanlagen nach § 2 Absatz 1
Ziffern 1 bis 3 nach den folgenden Malgaben erhoht:

a) bei Grundsticken in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie-und
Kerngebieten sowie in Sondergebieten mit vergleichbarer Nutzung um 0,5

b) bei Grundstiucken im Innenbereich, fur die planungsrechtliche Festsetzungen uber
die Art der baulichen oder sonstigen Nutzung nicht bestehen, und die gewerblich,
industriell oder in ahnlicher Weise (z.B. Grundsticke mit Buro-, Verwaltungs- Post-,
Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebauden) genutzt werden, um 0,5, wenn diese
Nutzung in mindestens der Halfte der Vollgeschosse Uberwiegt.

(8) Bei ErschlieBungsanlagen nach § 2 Absatz 1 Ziffer 5 werden fur Grundstiicke in
Gewerbe-, Industrie und Kerngebieten, in Sondergebieten mit vergleichbarer Nutzung
sowie fur Grundstlcke, bei denen in mindestens der Halfte der Vollgeschosse die
Wohnnutzung nicht Uberwiegt, die nach Abs. 4 ermittelten Nutzungsfaktoren um 0,5
vermindert.

§6

Grundstiicke an mehreren ErschlieBungsanlagen

(1) Bei Uberwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstiicken, die von mehr als einer
Erschliellungsanlage der gleichen Art erschlossen werden, wird bei der Verteilung des
ErschlieBungsaufwandes der nach § 5 ermittelte Verteilerwert (Produkt aus der
Grundstucksflache und dem Nutzungsfaktor) mit 75 % berucksichtigt.

(2) Die Regelung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn ein ErschlieBungsbeitrag nur fur eine
ErschlielBungsanlage erhoben wird und Beitrage fur die erstmalige Herstellung weiterer
ErschlieBungsanlagen weder nach dem geltenden Recht noch nach vergleichbaren
friheren Rechtsvorschriften erhoben worden sind oder erhoben werden durfen, es sei
denn, dass die weiteren ErschlieBungsanlagen im Rahmen eines
Erschliellungsvertrages hergestellt worden sind.

(3) Soweit die ErmafRigung nach Absatz 1 dazu fuhren wirde, dass sich der Beitrag fur
ein anderes Grundstuck um mehr als 50 % erhoht, wird die 50 % ubersteigende
Mehrbelastung auf die begunstigten Grundsticke im Verhaltnis der Verteilerwerte dieser
Grundstucke verteilt.

§7
Ablosung

Der ErschlieBungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelost
werden. Der Ablosebetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Hohe des nach
MaRgabe dieser Satzung zu ermittelnden ErschlieSungsbeitrages.

Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.

§8

Kostenspaltung

(1) Der ErschlieRungsbeitrag kann fur folgende Teile der ErschlieBungsanlagen
selbstandig erhoben werden:

. den Grunderwerb,
. die Freilegung,
. die Fahrbahn,
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. die Mischverkehrsflache sowie fur die Flachenbefestigung in
FulRgangerbereichen und Verkehrsanlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2,
den Radweg,

den Gehweg,

den kombinierten Geh-/Radweg,

die Parkflache,

die Entwasserungseinrichtung.

die Beleuchtungseinrichtung,

die Grunanlage.

(2) Die Entscheidung Uber die Kostenspaltung trifft der Rat oder der von diesem
bestimmte Ausschuss.

§9
Merkmale der endgultigen Herstellung der ErschlieBungsanlagen

(1) StraBen, Wege und Platze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen
und Sammelstralen sind endgultig hergestellt, wenn:

a) die Stadt Eigentumerin der Flachen fir die ErschlieBungsanlagen ist und diese mit
betriebsfertigen Entwasserungs- und Beleuchtungseinrichtungen ausgestattet sind
und

b) sie auf tragfahigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster
oder einem ahnlichen Material neuzeitlicher Bauweise hergestellt (befestigt) sind.

(2) Grunanlagen sind endgultig hergestellt, wenn:
a
b

die Stadt Eigentumerin der Flachen fur die ErschlieRungsanlagen ist und

~ ~—

diese gartnerisch gestaltet sind.

§ 10
Immissionsschutzanlagen

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden die Art, der Umfang, die Merkmale
der endgultigen Herstellung sowie die Verteilung des beitragsfahigen
ErschlieBungsaufwandes durch Satzung im Einzelfall abweichend oder ergéanzend
geregelt.
§11
Inkrafttreten

Die Satzung tritt rickwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Seite 7 von 7



	§ 1 Gegenstand der Satzung
	§ 2 Art und Umfang der Erschließungsanlagen
	§ 3 Art der Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes
	§ 4 Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand
	§ 5 Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
	§ 6 Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen
	§ 7 Ablösung
	§ 8 Kostenspaltung
	§ 9 Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen
	§ 10 Immissionsschutzanlagen
	§ 11 Inkrafttreten

